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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Mit 60,4 Prozent Ja- gegenüber 39,6 Prozent Nein-Stimmen nahm das Schweizer
Stimmvolk am 12. Februar 2017 die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten
Ausländergeneration deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag schweizweit bei 46,8
Prozent und schwankte zwischen 39 Prozent im Kanton Uri und rund 66 Prozent in
Schaffhausen. Eher überraschend war das ebenfalls deutliche Ständemehr: 17 von 23
Ständen stimmten der Vorlage zu. Die auf frühere Abstimmungsergebnisse zur
erleichterten Einbürgerung zurückgehenden Befürchtungen der Befürworter, am
Ständemehr zu scheitern, wurden damit klar widerlegt. In den im Vorfeld des
Urnengangs noch als „Swing States“ bezeichneten Kantonen resultierte überall ein Ja.
Verglichen mit der Abstimmung von 1994, als das Anliegen am Ständemehr gescheitert
war, wechselten somit die acht Kantone Luzern, Nidwalden, Solothurn, Aargau,
Schaffhausen, Appenzell-Ausserrhoden, Tessin und Wallis auf die Befürworterseite,
wobei es in Nidwalden, Appenzell-Ausserrhoden und Tessin ein enges Rennen war (NW
50,4%, AR 50,9%, TI 50,2% Ja-Stimmen). Die knappste Entscheidung überhaupt fiel im
Kanton Thurgau, wo lediglich 24 Stimmen für die ablehnende Standesstimme
ausschlaggebend waren. Ein ebenfalls hauchdünnes Nein resultierte in Glarus und St.
Gallen mit Nein-Stimmenanteilen von 50,4 Prozent bzw. 50,2 Prozent. Demgegenüber
stiess die Vorlage in sämtlichen Westschweizer Kantonen auf überdurchschnittlich
hohe Zustimmung. Am deutlichsten stimmte der in Ausländerfragen ohnehin sehr offen
eingestellte Kanton Neuenburg mit einem Ja-Stimmenanteil von 75,1 Prozent zu. Die
höchste Ablehnung hingegen erfuhr die Vorlage in Appenzell-Innerrhoden, dessen
Stimmbevölkerung zu 56,4 Prozent ein Nein einlegte. Augenfällig ist bei den
Ergebnissen zudem das Gefälle zwischen Stadt und Land; so stimmte die Stadt Zürich
zu 76 Prozent Ja (Kanton ZH: 63,2%) und die Stadt St. Gallen zu 65 Prozent (Kanton SG:
49,8%).

Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess nach dem Urnengang verlauten, die Regierung
nehme das Ergebnis „mit grosser Genugtuung“ zur Kenntnis und es stimme
zuversichtlich „für weitere, ebenso umstrittene Vorlagen“. Darüber hinaus ermunterte
sie junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation, nun „die Chance zu
nutzen und ihre Heimat mitzugestalten“, und fügte an, die Erleichterung der
Einbürgerung sollte voraussichtlich spätestens in einem Jahr in Kraft treten. Freude
über den Entscheid herrschte auch beim SGB und bei der Operation Libero. Während
Ersterer von einer überfälligen Reform sprach und ankündigte, nun auch die
Anforderungen für andere Einbürgerungswillige senken zu wollen, sah Letztere in dieser
Abstimmung einen „ersten, wichtigen Schritt zu einem liberalen Bürgerrecht“. Daran
müsse man jetzt anknüpfen und beispielsweise auch die erforderliche Aufenthaltsdauer
senken oder die Mindestwohnsitzfristen in den Gemeinden abschaffen. Wenig erfreut
zeigte sich die SVP, die nach der Durchsetzungsinitiative und dem Asylgesetz mit dieser
Abstimmung die dritte Niederlage in der Ausländerpolitik innerhalb eines Jahres
hinnehmen musste. Als Kopf des Gegenkomitees und Initiator der umstrittenen Plakate
machte Andreas Glarner (svp, AG) besonders die bereits Eingebürgerten für das
Resultat verantwortlich und forderte die Abschaffung des Doppelbürgerrechts. Die SVP
erklärte aber auch, das Verdikt von Volk und Ständen zu akzeptieren und die noch
offenstehende Möglichkeit, das Referendum gegen die in dieser Sache beschlossene
Gesetzesänderung zu ergreifen, nicht wahrnehmen zu wollen.

Abstimmung vom 12. Februar 2017

Beteiligung: 46,84%
Ja: 1'499'627 (60,4%) / Stände: 15 4/2
Nein: 982'844 (39,6%) / Stände: 5 2/2

Parolen:
– Ja: SP, FDP (1*), CVP (1*), Grüne, GLP, BDP (1*), EVP, Städteverband, Eidgenössische
Migrationskommission, SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP, EDU (1*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2017
KARIN FRICK
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Grundrechte

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu
überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der
Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.12.2017
KARIN FRICK

Wäre sie Ende 2017 zur Abstimmung gestanden, hätten der Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» drei Viertel der Schweizer Stimmbevölkerung zugestimmt, so die
Resultate einer erneuten Umfrage im Auftrag von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntags-Zeitung, die im Januar 2018 veröffentlicht wurden. Demnach hätten 60
Prozent der Befragten die Initiative sicher annehmen wollen, während ihr 17 Prozent
eher zugestimmt hätten. 20 Prozent hätten sicher oder eher nein gesagt und 3 Prozent
hatten keine Meinung. Ebenfalls eine Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung
befürwortete zum gleichen Zeitpunkt ein Kopftuchverbot an Schulen, das von der CVP
im Zuge der Burka-Diskussion zur Debatte gestellt worden war. 51 Prozent der
Befragten sprachen sich klar und 18 Prozent eher für ein solches aus. Demgegenüber
waren 29 Prozent (eher) dagegen. Der Vorschlag der SP, muslimische Gemeinden unter
der Voraussetzung, dass sie sich zu einem gemässigten Islam bekennen und transparent
organisieren, staatlich anzuerkennen, fand in derselben Umfrage keine klare Mehrheit.
48 Prozent äusserten sich dazu (eher) positiv, 42 Prozent (eher) negativ. Die Initianten
des Verhüllungsverbots gaben sich in der Presse mit den Resultaten der Umfrage
zufrieden; für die Leute sei klar, dass man in der Öffentlichkeit sein Gesicht zeige,
wurde Walter Wobmann (svp, SO) vom «Corriere del Ticino» zitiert. Umgekehrt
vermochten die Resultate die Initiativgegner jedoch nicht in Aufruhr zu versetzen. Viele
Initiativen starteten mit einer hohen Zustimmung in der Bevölkerung, bevor sich die
Debatte ausgleiche, mahnte auch der Genfer SVP-Nationalrat Yves Nidegger gegenüber
der «Tribune de Genève» noch zur Vorsicht.
Ende Januar 2019 fassten schliesslich die SP-Frauen – «einstimmig, aber wenig
enthusiastisch», wie die NZZ schrieb – die Nein-Parole zum Verhüllungsverbot. An ihrer

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.01.2018
KARIN FRICK

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Jahrestagung rangen sie mit der Frage, ob man als Feministin eine Initiative des
Egerkinger Komitees unterstützen dürfe. Mehrheitlich lehnten sie zwar die Burka als
Ausdruck der Unterdrückung der Frau ab, sahen die Initiative aber nicht als den
richtigen Weg, zumal Musliminnen damit in der Verfassung mit einem Stigma behaftet
würden. Stattdessen wollten sie auf die von der SP gestartete «Offensive für
Gleichstellung und Feminismus» setzen, um die Gleichstellung muslimischer
Migrantinnen zu gewährleisten, berichtete die NZZ. 3

Frischen Wind in die gesellschaftliche Debatte ums nationale Verhüllungsverbot
brachte die grossmehrheitliche Zustimmung des St. Galler Stimmvolks zu einem
Verhüllungsverbot auf kantonaler Ebene im September 2018. Damit war St. Gallen nach
dem Tessin der zweite Kanton, in dem die Gesichtsverhüllung in der Öffentlichkeit
verboten wurde. Der Präsident des Initiativkomitees der nationalen Volksinitiative «Ja
zum Verhüllungsverbot», der Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann, deutete
die St. Galler Entscheidung als ein positives Zeichen für die bevorstehende Abstimmung
über das schweizweite Verhüllungsverbot. Bundespräsident Berset gab demgegenüber
in der Presse zu Protokoll, man nehme das Resultat auf Kantonsebene zur Kenntnis,
aber auf nationaler Ebene sei die Debatte eine andere – dies wohl, weil die St. Galler
Bestimmung die Gesichtsverhüllung nur dann verbietet, wenn von ihr eine Gefährdung
für die öffentliche Sicherheit ausgeht.
Im Zuge der gleichzeitig laufenden Vernehmlassung zum Bundesgesetz über das
Gesichtsverhüllungsverbot, das vom Bundesrat als indirekter Gegenvorschlag zur
Volksinitiative aus der Taufe gehoben worden war, taten im Herbst 2018 zahlreiche
Akteure ihre Ansichten zur Burkafrage in den Medien kund. Unter den Parteien lehnten
neben der SVP – ihres Erachtens nehme der bundesrätliche Gegenvorschlag das
Anliegen der Initiative nicht ernst – auch die Grünen den indirekten Gegenvorschlag ab.
Sie betrachteten den Gegenvorschlag als unverhältnismässig und unnütz, da Nötigung
ohnehin bereits verboten sei und der Gegenvorschlag genauso wenig zu den Rechten
und zur Gleichberechtigung muslimischer Frauen beitrage wie die Initiative; letztlich
schürten beide Vorurteile gegen die muslimische Bevölkerung. Auf der anderen Seite
begrüsste die GLP den Vorschlag des Bundesrates vorbehaltlos. Die CVP und die FDP
unterstützten beide die Stossrichtung des Bundesrates, brachten aber
entgegengesetzte Vorbehalte zum Ausdruck. Während sich die CVP eine weitergehende
Regelung im Sinne eines auf Gesetzesebene verankerten, allgemeinen
Verhüllungsverbots wünschte, lehnte die FDP ein solches auf nationaler Ebene
kategorisch ab – dies liege in der Kompetenz der Kantone – und zweifelte generell am
Gesetzgebungsbedarf in dieser Frage, da es sich bei der Burka in der Schweiz um eine
marginale Erscheinung handle. Für gut befand die FDP jedoch die klaren Regeln zum
Behördenkontakt. Dieser Teil des bundesrätlichen Vorschlags war – neben der
Feststellung, es sei richtig, der Initiative überhaupt mit einem indirekten
Gegenvorschlag entgegenzutreten – auch der einzige Punkt, den die SP mehr oder
weniger einhellig unterstützte. In allem, was darüber hinausging, zeigten sich die
Sozialdemokraten gespalten. Der Waadtländer Nationalrat Pierre-Yves Maillard, der sich
schon zuvor als Burka-Gegner zu erkennen gegeben hatte, fand in seiner Partei rund 40
Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die ein Verbot der Burka in der Schweiz
befürworteten, wenn auch nicht in der Bundesverfassung, sondern auf Gesetzesstufe.
Sein Lausanner Parteikollege Benoît Gaillard bezeichnete die Burka als eine religiöse
Praxis, die der Gleichstellung von Mann und Frau, den Menschenrechten und den
Fundamenten der Demokratie zuwiderlaufe. Man dürfe nicht ein Jahrhundert des
Kampfes für die Gleichstellung der Geschlechter der Toleranz gegenüber einer
religiösen Minderheit opfern, denn der Gesichtsschleier beraube die Frauen ihrer
öffentlichen Existenz, was nicht mit der Schweizer Bürgerschaft vereinbar sei. Der
bundesrätliche Gegenvorschlag tauge demnach gemäss Maillard nicht, um den Erfolg
der Initiative zu verhindern. Ebenfalls für ein Burkaverbot auf Gesetzesstufe sprach sich
die Waadtländer Ständerätin Géraldine Savary aus; sie sah den Vorschlag des
Bundesrates als geeigneten Ausgangspunkt für die entsprechende parlamentarische
Debatte. Mit einer rein parlamentarischen Lösung, hoffte sie, könnte die Abstimmung
über die Volksinitiative verhindert und der Abstimmungskampf vermieden werden, der
die muslimische Bevölkerung stigmatisieren und die Frauen «als Geiseln nehmen»
werde, wie sie der «Tribune de Genève» erklärte. Eine andere Ansicht vertrat hingegen
beispielsweise der Genfer Nationalrat Carlo Sommaruga, der den Gegenvorschlag
genügend überzeugend fand, um den zögernden Teil der Wählerschaft zu gewinnen. Er
erlaube die Bestrafung von Nötigung und lasse gleichzeitig den Frauen, die sich aus
freien Stücken verschleiern wollten, die Wahl; allen unsere Vorstellung von Gleichheit
aufzuzwingen wäre hingegen Ausdruck eines «kolonialen Feminismus», wie Sommaruga
von «Le Temps» zitiert wurde.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.02.2019
KARIN FRICK
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Von den insgesamt 69 eingegangenen Stellungnahmen qualifizierte der Ergebnisbericht
zur Vernehmlassung rund zwei Drittel, mehrheitlich mit Vorbehalten, als befürwortend
und ein Drittel als ablehnend. Neben der SVP, den Grünen, der EVP, der EDU, dem
Egerkinger Komitee, der EKR, dem SGB und vier weiteren Organisationen lehnten
sowohl die KKJPD als auch sieben Kantone den bundesrätlichen Gegenvorschlag ab.
Ihrer Ansicht nach sollten die Kantone selbst über die Frage des Verhüllungsverbots
entscheiden können beziehungsweise bringe der Vorschlag des Bundesrates keinen
Mehrwert gegenüber dem geltenden Recht. Demgegenüber unterstützten die übrigen
Parteien der Bundesversammlung, 18 Kantone, verschiedene Frauen- und
Menschenrechtsorganisationen sowie u.a. die EKF, die SKG, der schweizerische
Tourismusverband und Hotelleriesuisse den Gegenvorschlag, wobei einige von ihnen
erklärten, dass dieser sogar noch weiter gehen dürfte. Positiv hervorgehoben wurde
von verschiedenen Teilnehmenden, dass der Gegenvorschlag die Autonomie der
Kantone wahre und so auch Rücksicht auf die Tourismusdestinationen nehme, dass er
Probleme gezielt dort löse, wo sie aufträten, und dass er klare und einfach anwendbare
Regeln enthalte. Der Bezug zur Initiative wurde unterschiedlich beurteilt. Während
einige die Ansicht vertraten, der Gegenvorschlag nehme das Anliegen der Initiative auf
und beseitige deren unangemessene Punkte, sahen andere keine Vergleichbarkeit mit
der Initiative. Passend zum Tenor der Vernehmlassungsergebnisse resümierte der
Tages-Anzeiger, der Vorschlag des Bundesrates sei «umstritten, aber nicht
chancenlos». 4

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Im Anschluss an die Annahme der Volksinitiative „Gegen den Bau von Minaretten“
rückte die Integration noch stärker in den Fokus der grossen Parteien. Der CVP-
Präsident Darbellay sorgte mit seiner Forderung nach einem Verbot von
Separatfriedhöfen für Juden und Moslems für Aufsehen und die SVP nutzte das
Abstimmungsresultat, um ihre Rhetorik gegenüber allen Einwanderern zu verschärfen.
Die FDP diskutierte infolge des Abstimmungsergebnisses über ein politisches
Massnahmenpaket. Im Vordergrund stand dabei die alte freisinnige Forderung nach
einem nationalen Integrationsgesetz. Zudem möchte die Partei bei ihrem
Integrationsmotto „fördern und fordern“ den Akzent stärker auf die Pflichten verlagern.
Die SP konkretisierte vor allem ihre Positionen gegenüber dem Islam. Sie entwarf ein
Positionspapier, in welchem schulische Ausnahmeregelungen für moslemische Kinder
abgelehnt werden. 5

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 03.12.2009
ANDREA MOSIMANN

Die Gewährung einer Aufenthaltsbewilligung für Hochschulabsolventinnen und
-absolventen, die sechs Monate über den Studienabschluss hinausreicht, wurde auch
mit einer Motion der FDP-Liberale-Fraktion gefordert. Der Nationalrat hatte sie in der
Frühjahrssession mit 128 zu 56 Stimmen gutgeheissen. Der Ständerat lehnte sie in der
Herbstsession ab, weil das Anliegen mit der parlamentarischen Initiative Neirynck (cvp,
VD) bereits umgesetzt worden sei. 6

MOTION
DATUM: 23.09.2010
ANDREA MOSIMANN

Parteien, Verbände und Interessengruppen
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Parteien

Grosse Parteien

Von allen Regierungsparteien leidet die CVP seit einigen Jahren am meisten an
Wählerschwund und, unter anderem durch den gesellschaftlichen Wertewandel
bedingt, an allgemeinem Attraktivitätsverlust in der Bevölkerung. Um in der politischen
Mitte ihre Integrations- und Klammerfunktion wieder verstärkt auszuüben, versuchte
sie nach der Ablehnung des EWR-Vertrages mit einem durch ihre Studienkommission
für Wirtschaftspolitik ausgearbeiteten Massnahmenkatalog das bundesrätliche
Revitalisierungsprogramm zu unterstützen und dadurch eine Vorreiterrolle innerhalb
der bürgerlichen Regierungsparteien zu übernehmen. Einzelne Exponenten erwogen
allerdings auch die Möglichkeit, die Partei wieder in die beiden konservativen und
christlichsozialen Flügel als eigenständige Parteiorganisationen wie vor 1971
aufzuspalten. Konkrete Massnahmen zur Behebung des Malaise waren die Verbesserung
der Kommunikation sowohl innerhalb der Partei als auch zwischen Parteiapparat und
Wählerschaft sowie die Neuorganisation des Generalsekretariats. 7

PARTEICHRONIK
DATUM: 16.08.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Delegiertenversammlung vom August in Murten (FR) stand im Zeichen eines
Positionspapiers, in dem die FDP Massnahmen für eine bessere Integration von
Ausländern vorschlägt. Das Integrationspapier versteht sich als Bestandteil des
Schwerpunkts „offene Schweiz“ des freisinnigen Strategiepapiers. Es zielt jedoch nicht
allein auf Ausländer, sondern versteht „Integration“ gesamtgesellschaftlich und bezieht
auch junge Menschen darin ein. Als grundlegende integrative Kraft bezeichnet die FDP
die Bildung. Deswegen zählen möglichst früh einsetzende und breit angelegte
Bildungsmassnahmen, vor allem sprachliche Förderung, zu den wesentlichen Aspekten
des Papiers. Die Forderung nach einer aktiveren Beteiligung des Bundes an der
Verbesserung der Bildungs- und Beschäftigungschancen von Ausländern fand
Unterstützung. Nur knapp konnten sich die Delegierten auf die Forderung nach einem
Rahmengesetz für Integration einigen. Ein Einwand lautete, die notwendigen
Regelungen würden bereits mit der Revision des Ausländergesetzes geschaffen. Nach
einer hitzigen Diskussion, in der sich vor allem Politiker aus der Zentral- und der
Westschweiz gegenüberstanden, empfahlen die Delegierten die Einführung des
kommunalen Stimm- und Wahlrechts für Ausländer, wie es in fast allen welschen
Kantonen bereits praktiziert wird. Einige kantonale Parteipräsidenten kritisierten in der
Folge, dass sie bei der inhaltlichen Ausarbeitung des Konzepts übergangen worden
seien. Auch der auf Ausländerpolitik spezialisierte Nationalrat Philipp Müller (AG)
bemängelte die fehlende Zusammenarbeit innerhalb der Partei und die zu starke
Lenkung der Arbeit durch die Parteispitze. 8
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STEPHAN SCHOENHOLTZ

Die Luzerner Kantonalsektion der CVP gründete im Februar die Vereinigung Christlich-
Demokratischer Kosovaren (CDK). Ziel sei die Unterstützung der politischen Integration
der zweiten Ausländergeneration. Zuvor war das Vorhaben bei einer parteiinternen
Umfrage mehrheitlich begrüsst worden. Trotzdem wurden nach der Vereinsgründung
parteiintern auch kritische Stimmen laut. Der Luzerner CVP-Präsident Martin Schwegler
beschwichtigte, dass die Gründung der Vereinigung keinen Wandel in der
Ausländerpolitik bedeute, die nach wie vor relativ strikt sei und auf die Sprache als
wichtigsten Integrationsfaktor abstelle. Die Vereinigung hatte in der Folge regen Zulauf
und ihre Exponenten kündigten an, in Zukunft auf Gemeindeebene politische
Verantwortung übernehmen zu wollen. 9
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